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1 Einleitung 
In Kalkar soll südlich der Römerstraße auf einer bestehenden Ackerfläche ein Solarpark 

errichtet werden (siehe Abbildung 1). Um ein mögliches Eintreten eines Verbotstatbe-

standes nach §44 BNatSchG durch die geplante Bebauung zu prüfen, wurde das Büro 

Graevendal mit der Erstellung eines Artenschutzbeitrags (ASB) beauftragt. 

 

Abbildung 1: Darstellung des geplanten Solarparks auf einer Ackerfläche südlich der Römerstraße. 

 

2 Gesetzliche Grundlagen 
Im Rahmen von Planungsverfahren sowie bei der Zulassung von Vorhaben ist, als Folge 

der Regelungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG zusammen mit den §§ 44 Abs. 5, 6 und 45 

Abs. 7 BNatSchG die Durchführung einer ASP notwendig. Geprüft wird dabei die Be-

troffenheit von europäisch geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 

von europäischen Vogelarten. Hierbei ist die Möglichkeit eines Verstoßes gegen § 44 

Abs. 1 BNatSchG zu prüfen.  

„Es ist verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-

tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-

arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert, 
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-

digen oder zu zerstören.“ 

Das LANUV hat für NRW eine naturschutzfachlich begründete Auswahl von planungs-

relevanten Arten festgelegt, die im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung (ASP Stufe 2) 

zu bearbeiten sind. Besteht ausnahmsweise die Möglichkeit, dass die artenschutzrechtli-

chen Verbote auch bei nicht planungsrelevanten Arten ausgelöst werden, ist es nach der 

VV Artenschutz geboten, auch für diese eine Art-für-Art-Betrachtung durchzuführen 

(Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der 

Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Pla-

nungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) in der Fassung vom 06.06.2016). 

Die Durchführung der Artenschutzprüfung richtet sich nach dem Leitfaden „Methoden-

handbuch zur Artenschutzprüfung in NRW – Bestandserfassung, Wirksamkeit von Ar-

tenschutzmaßnahmen und Monitoring“ von MULNV & FÖA (2021). Eine Artenschutz-

prüfung ist in drei Stufen unterteilt:  

Stufe 1 (Vorprüfung):  

Es wird in einer überschlägigen Prognose geklärt, ob und ggf. bei welchen Arten arten-

schutzrechtliche Konflikte auftreten können. Wenn artenschutzrechtliche Konflikte 

möglich sind, so ist für die betreffenden Arten eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung 

durchzuführen.  

Stufe 2 (vertiefende Art-für-Art-Prüfung): 

In dieser Stufe erfolgt eine Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG für alle 

europäisch geschützten Arten welchen potentiell durch das Vorhaben betroffen sein 

können. Es werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaß-

nahmen und ggf. ein Risikomanagement konzipiert.  

Stufe 3 (Ausnahmeverfahren):  

Sollte auch unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ein 

Eintreten von Verbotstatbeständen vorliegen, so muss geprüft werden, ob die drei Aus-

nahmevoraussetzungen (zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses; 

Alternativlosigkeit des Vorhabens, des Standortes und/oder der Art der Umsetzung; Er-

haltungszustand der betroffenen Populationen) vorliegen und insofern eine Ausnahme 

von den Verboten zugelassen werden kann.  

3 Wirkfaktoren 
Die Wirkfaktoren des geplanten Solarparks auf planungsrelevante Arten sind in bau-, 

anlage-, und betriebsbedingte Wirkfaktoren zu unterscheiden. Baubedingte Wirkfakto-

ren bezeichnen Einwirkungen auf die Fauna, die direkt auf den Bau des Solarparks zu-

rückzuführen sind. Dazu gehören z. B. Flächenfreiräumung und Baustellenbetrieb. An-
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lagebedingte Wirkfaktoren beschreiben die Einwirkungen durch die Existenz des Solar-

parks, wie z. B. Flächenverlust durch Überbauung. Betriebsbedingte Wirkfaktoren be-

zeichnen die Faktoren, die durch den Betrieb des Solarparks entstehen. Dazu gehören z. 

B. Wartungsarbeiten (siehe Tabelle 1). Jedoch können Wirkfaktoren nicht immer einer 

dieser Gruppen eindeutig zugeordnet werden. 

3.1 Baubedingte Wirkfaktoren 
Für die Anlage von Baustelleneinrichtungen und Baustellenzufahrten muss Vegetation 

gerodet werden. Durch die Rodung kann es zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten geschützter Tiere kommen. Hierunter fallen als Brutplätze für verschiedene 

Vogelarten dienende Acker- oder Grünlandflächen. Im Zuge von Flächenfreiräumungen 

kann es somit auch zur Tötung von Tieren kommen, zum Beispiel von Jungvögeln in 

Nestern (Dietz et al. 2015). Durch Baulärm sowie nächtliche Baustellenbeleuchtung 

kann es zu einer Störung der Tierwelt kommen. 

3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 
Durch den Bau des Solarparks kann es zu einem permanenten Flächenverlust von Habi-

taten kommen. Hierdurch können Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört, sowie es-

sentielle Habitate geschützter Arten beeinträchtigt werden. Zudem kann durch Sonnen-

einstrahlung eine Blendwirkung auftreten. Die Moduloberfläche kann als vermeintliche 

Wasserfläche Vögel anlocken. 

3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
Durch den Betrieb des Solarparks kann es zu Störungen wegen Wartungs- oder Repara-

turarbeiten kommen. 

Tabelle 1: Übersicht über die potenziellen Wirkfaktoren des Baus und Betriebs von Solarparks. 

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen 

Baubedingt  

Flächenfreiräumung und Bauar-
beiten 

Tötung von Tieren § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, 

Störung von Tieren § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG 

Beschädigung von besonders geschützten Pflanzenarten, ihren Ent-
wicklungsformen oder Standorten § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG 

Licht-/ Lärmemissionen Störung von Tieren § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Anlagebedingt  

Flächenüberbauung Störung von Tieren § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten § 44 Abs. 1 Nr. 3 

Blendwirkung 

Anlockwirkung 

Störung von Tieren § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Tötung von Tieren § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Betriebsbedingt  

Wartungs-, Reparaturarbeiten Störung von Tieren § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
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3.4 Abgrenzung des Untersuchungsraums 
Der Solarpark soll auf einer Ackerfläche südlich der Römerstraße in Kalkar errichtet 

werden. Das Plangebiet umfasst eine Größe von etwa 10 ha. 

Als Untersuchungsgebiet für die Datenrecherche wurde ein 1.000 m Radius bestimmt, 

der gemäß den Meide- und Fluchtdistanzen nach Gassner et al. (2010) ausreichend ist.  

Das UG befindet sich in der atlantischen Biogeographischen Region im Naturraum des 

Niederrheinischen Tieflands.  

 

Abbildung 2: Übersicht über Plan- und Untersuchungsgebiet (1000m-Puffer). 

 

4 Datenrecherche 
In der für den Untersuchungsraum durchgeführten Abfrage des Messtischblattquadran-

ten 4404-4 (LANUV 2024a) wurden die in Tabelle 2 (Anhang 10.1) aufgeführten poten-

ziellen 19 Brutvogel- und 14 Rastvogelarten recherchiert. Das Fehlen von Fledermausar-

ten ist auf Defizite bei der Datenaufbereitung zurückzuführen. Aufgrund eigener Erhe-

bungen kann für den TK-Quadranten mit einem Vorkommen von ca. 10 Arten gerechnet 

werden. Hinsichtlich der Reptilien und Amphibien kann das Fehlen von planungsrele-

vanten Arten zutreffend sein. 
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Eine Abfrage beim Fundortkataster (FOK) NRW erbrachte keine Hinweise auf ein Vor-

kommen planungsrelevanter Arten (siehe Anhang 10.2). Das nächstgelegene Steinkauz-

revier wurde 1999 etwa 1 km südwestlich des Plangebiets festgestellt.  

Herangezogen wurden die Daten der letzten kreisweiten Kiebitzerfassung im Jahr 2021 

(Büdding et al. 2022). Für die Auswertung wurde auf die Originaldaten von Meyer & 

Sudmann zurückgegriffen (siehe Anhang 10.3). Hier wurden auch Vorkommen anderer 

Feldvogelarten vermerkt, wobei für das Untersuchungsgebiet keine Vorkommen von 

Feldlerche und Rebhuhn angegeben sind.  

Außerdem wurden Kenntnisse von S.R. Sudmann zu den Brut- und Rastvögeln aus dem 

Untersuchungsgebiet abgefragt. In diesem Raum rasten keine planungsrelevanten Gän-

searten (Beobachtungen aus den letzten 30 Jahren). Außer den Kiebitzbruten sind keine 

weiteren Feldvogelvorkommen bekannt. Das Auftreten möglicher anderer planungsrele-

vanter Brutvogelarten in der Umgebung des Plangebiets wird im nächsten Kapitel be-

handelt. 

Die deutschen und wissenschaftlichen Namen sind der deutschen Artenliste von Barthel 

& Helbig (2005) entnommen, die auch in den Datenbanken des Landes NRW verwendet 

wird. Angaben zum Gefährdungsgrad nach der Roten Liste der Brutvögel Nordrhein-

Westfalens entstammen der 7. Fassung (Sudmann et al. 2021). Die Angaben zur Gefähr-

dung in Deutschland beziehen sich auf Ryslavy et al. (2020). 

5 Ergebnisse 

5.1 Säugetiere 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen sind vom Planvorhaben nicht be-

troffen, da sich im Plangebiet keine Gebäude und Höhlenbäume befinden. Nahrungsge-

biete werden vom Planvorhaben nicht entwertet und auch keine Leitlinien oder Flug-

straßen unterbrochen.  

Auch eine Betroffenheit von anderen planungsrelevanten Säugetierarten ist nicht gege-

ben, da ausschließlich Ackerflächen überplant werden. Die einzige an diesen Lebens-

raum angepasste planungsrelevante Säugetierart ist der Feldhamster, der im Kreis 

Kleve ausgestorben ist. Eine vertiefende Untersuchung ist für Säugetiere nicht erforder-

lich. 

 

5.2 Brutvögel 
Das Planvorhaben findet auf Ackerflächen statt, die größtenteils für die Anzucht von 

Topfpflanzen genutzt werden. Deshalb ist der Bereich nahezu frei von Wildkräutern und 

bietet Vogelarten kaum geeignete Habitatbedingungen. Arten, die in der Umgebung 

brüten werden vom Planvorhaben nicht beeinträchtigt, da sich hier auch keine geeigne-

ten Nahrungshabitate befinden. So befinden sich auch Steinkauzhabitate in ausreichen-

der Entfernung vom Plangebiet (Reviergröße vgl. Vossmeyer et al. 2006, Scherzinger & 

Mebs 2020) und der Solarpark bietet günstigere Nahrungshabitate als die derzeitigen 
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Ackerflächen. Die Vögel profitieren jedoch von Bewässerungen, da vor allem in trocke-

nen Phasen hier die einzige Wasserquelle in der Umgebung zu finden ist. 

Da eine Untersuchung der Feldvögel aus dem Jahr 2021 vorliegt (Meyer & Sudmann un-

veröff., siehe Anhang 10.3), die als aktuell eingestuft werden kann, sind keine weiteren 

Bestandserfassungen erforderlich. 2021 wurden im Plangebiet keine planungsrelevan-

ten Arten angetroffen. Es wurden jedoch drei Kiebitzpaare weiter südlich angetroffen, 

wo auch die Brutplätze lagen (siehe Anhang 10.3). Kiebitze wurden jedoch später im 

Jahr am Rande des Plangebiets beobachtet, wo sie feuchte Bodenstellen aufsuchten, die 

durch Bewässerung entstanden waren. Wenn die Bewässerung nach dem Bau des Solar-

parks eingestellt wird, so stellt dies eine Beeinträchtigung des Habitats da, da Kiebitze 

insbesondere während der Jungenaufzucht auf feuchte Bodenstellen angewiesen sind 

(Sudmann et al. 2014, MULNV & FÖA 2021, Tecker et al. 2024). Insofern wäre hier als 

Vermeidungsmaßnahme eine Beibehaltung der Bewässerung in trockenen Phasen im 

Zeitraum April bis Juni erforderlich. 

Ansonsten wurden keine Feldvogelarten festgestellt. Feldlerchen sind auch nicht zu er-

warten, da sie Meideabstände von 100 m zu Vertikalstrukturen einhalten (MULNV & 

FÖA 2021). Diese sind in Form der Hofgebäude und der Baumreihe an der Römerstraße 

vorhanden. Aber auch in größerer Entfernung wurden keine Feldlerchen registriert, so 

dass das Plangebiet frei ist. Zu Photovoltaikanlagen halten Feldlerchen ansonsten keine 

großen Abstände ein (eig. Beob.). Rebhühner wurden ebenfalls nicht beobachtet. Dieser 

Art fehlt jedoch die Deckung in der ganzjährig offenen Landschaft. 

Aufgrund der vorliegenden Daten kann eine Beeinträchtigung von Brutvogelarten durch 

das Planvorhaben weitgehend ausgeschlossen werden. Nur beim Kiebitz kann es durch 

die Nutzungsänderung zu einer Beeinträchtigung kommen. 

 

5.3 Rastvögel 
Für ein Vorkommen von planungsrelevanten Rastvogelarten gibt es hingegeben keine 

Hinweise (Beobachtungen von S.R. Sudmann in den letzten 30 Jahren). Der Bereich ge-

hört nicht zu den traditionellen Überwinterungsgebieten für nordische Gänse und liegt 

auch nicht in unmittelbarer Nähe von Gewässern. Die Fläche wird hauptsächlich für die 

Anzucht von Topfpflanzen genutzt, so dass keine Nahrungspflanzen für Gänse zur Ver-

fügung stehen. Dies gilt auch für andere Rastvogelarten, wie Limikolen, Wasservögel 

und Greifvögel, die hier und in der Umgebung keine für sie geeigneten Habitatbedin-

gungen vorfinden. Eine Betroffenheit planungsrelevanter Rastvogelarten kann aufgrund 

der vorliegenden Daten und Habitatbedingungen ausgeschlossen werden. 

 

5.4 Weitere planungsrelevante Arten 

Für ein Vorkommen von Reptilien und Amphibien gibt es keine Hinweise, da die dafür 

erforderlichen Habitate nicht vorhanden sind (vgl. Hachtel et al. 2011). Es fehlen auch 

Laichgewässer in der Umgebung des Plangebiets. Auch für nach Anhang IV der FFH-RL 
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geschützte Wirbellose und Pflanzen gibt es keine geeigneten Habitate. Eine Betroffen-

heit dieser Artengruppen kann deshalb ausgeschlossen werden, so dass eine vertiefende 

Untersuchung nicht erforderlich ist. 

 

6 Artenschutzrechtliche Bewertung 
Für das vorgesehene Planvorhaben kann eine Betroffenheit von planungsrelevanten Ar-

ten nur für den Kiebitz nicht vollständig ausgeschlossen werden. Von dieser Art sind je-

doch allenfalls Aufzuchtbereiche für die Küken in trockenen Jahren betroffen, da sie bis-

lang von Pflanzenbewässerungen profitierten. Zum Schutz der Art ist deshalb eine Ver-

meidungsmaßnahme umzusetzen.  

Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass Brutvögel durch Photovoltaikanlagen gestört 

werden, z. B. durch Reflektionen (Herden et al. 2009, KNE 2021). Deshalb kann man 

eine Störung der in der Umgebung brütenden Vogelarten – auch der planungsrelevan-

ten – ausschließen. Zum Schutz von nicht planungsrelevanten Vogelarten und ihrer 

Bruten sind die Bauarbeiten inkl. Baufeldräumung im Zeitraum vom 1. Oktober bis 

Ende Februar durchzuführen. 

 

7 Maßnahmen  

7.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen  
Baufeldfreiräumungen müssen im Zeitraum vom 1. Oktober bis Ende Februar durchge-

führt werden, damit es nicht zu einer Tötung von Eiern und Jungvögeln bei nicht pla-

nungsrelevanten Arten kommen kann.  

Die Bauarbeiten sind ebenfalls außerhalb der Brutzeit durchzuführen, um Störungen 

von Brutvorkommen in der Nähe der Fläche zu vermeiden. Falls Bauarbeiten nicht bis 

Ende Februar beendet werden können, dann sind bei fortgesetzter ununterbrochener 

Bauaktivität keine Konflikte zu erwarten, da in diesem Fall eine mögliche Brutansied-

lung in der Nähe der Baustelle aufgrund der Störungen unterbunden wird. Baupausen 

über einen Zeitraum von zwei Tagen hinweg sind jedoch zu vermeiden. 

Im südöstlichen Randgebiet des Plangebiets sollte eine Bewässerung für trockene Pha-

sen im Zeitraum April bis Juni angelegt werden, damit hier der Boden nicht vollständig 

austrocknet. 

Durch diese Vermeidungsmaßnahmen können für die Vogelarten artenschutzrechtliche 

Konflikte (Tötungs- und Störungsverbot) in Verbindung mit der Vorhabenumsetzung 

ausgeschlossen werden. 

7.2 CEF-Maßnahmen  
Es sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich. 
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8 Zusammenfassung und Gesamtfazit 
In Kalkar soll südlich der Römerstraße auf einer bestehenden ca. 10 ha großen Ackerflä-

che ein Solarpark errichtet werden.  

Im Zuge des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zur Artenschutzprüfung 

wurden Daten recherchiert, die eigene Bestandserfassungen zu den potentiell betroffe-

nen planungsrelevanten Tierarten überflüssig machen. Unter Einhaltung der 7.1 aufge-

listeten Maßnahmen ist ein Verstoß gemäß § 44 BNatSchG Abs. 1 im Hinblick auf das 

geplante Projekt mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. 
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10 Anhang 

10.1 Ergebnis der Messtischblattabfrage 

Tabelle 2: (Quadrant 4203-4; https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/arten-
schutz/de/arten/blatt/liste/42034 (LANUV 2024a) 

Ehz = Erhaltungszustand in NRW für die Atlantische Region: G = günstig, S = schlecht, U = ungünstig, - 
= Bestand abnehmend, unb. = kein Ehz angegeben. 

Habitatbewertung nach MULNV & FÖA (2021), Dietz et al. (2016), Bauer et al. (2012), Grüneberg & 
Sudmann et al. (2013), Mildenberger (1984), Hachtel et al. (2011). 

Art  Status Ehz Habitatbewertung 

Vögel     
Bluthänfling Carduelis cannabina Brutvorkommen U kein Habitat vorhanden 

Feldlerche Alauda arvensis Brutvorkommen U- Vorkommen möglich 

Feldsperling Passer montanus Brutvorkommen U kein Habitat vorhanden 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Brutvorkommen U kein Habitat vorhanden 

Kiebitz Vanellus vanellus Brutvorkommen S Vorkommen möglich 

Mäusebussard Buteo buteo Brutvorkommen G kein Brutplatz betroffen 

Mehlschwalbe Delichon urbica Brutvorkommen U kein Brutplatz betroffen 

Nachtigall Luscinia megarhynchos Brutvorkommen U kein Habitat vorhanden 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Brutvorkommen U kein Brutplatz betroffen 

Rebhuhn Perdix perdix Brutvorkommen S Habitat ungeeignet 

Schleiereule Tyto alba Brutvorkommen G kein Brutplatz betroffen 

Sperber Accipiter nisus Brutvorkommen G kein Habitat vorhanden 

Star Sturnus vulgaris Brutvorkommen U kein Brutplatz betroffen 

Steinkauz Athene noctua Brutvorkommen U kein Brutplatz betroffen 

Teichhuhn Gallinula chloropus Brutvorkommen G kein Habitat vorhanden 

Turmfalke Falco tinnunculus Brutvorkommen G kein Brutplatz betroffen 

Waldkauz Strix aluco Brutvorkommen G kein Habitat vorhanden 

Waldohreule Asio otus Brutvorkommen U kein Habitat vorhanden 

Weidenmeise Parus montanus Brutvorkommen U kein Habitat vorhanden 

Blässgans Anser albifrons Rastvorkommen G kein Rastvorkommen bekannt 

Fischadler Pandion haliaetus Rastvorkommen G kein Habitat vorhanden 

Kiebitz Vanellus vanellus Rastvorkommen U kein Rastvorkommen bekannt 

Krickente Anas crecca Rastvorkommen G kein Habitat vorhanden 

Pfeifente Anas penelope Rastvorkommen G kein Habitat vorhanden 

Saatgans Anser fabalis Rastvorkommen G kein Rastvorkommen bekannt 

Schellente Bucephala clangula Rastvorkommen G kein Habitat vorhanden 

Schnatterente Anas strepera Rastvorkommen G kein Habitat vorhanden 

Silberreiher Casmerodius albus Rastvorkommen G kein Schlafplatz betroffen 

Uferschnepfe Limosa limosa Rastvorkommen S kein Habitat vorhanden 

Waldwasserläufer Tringa ochropus Rastvorkommen G kein Habitat vorhanden 

Weißwangengans Branta leucopsis Rastvorkommen G kein Rastvorkommen bekannt 

Zwergsäger Mergellus albellus Rastvorkommen G kein Habitat vorhanden 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis Rastvorkommen G kein Habitat vorhanden 

 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/420344
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/420344
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10.2 Abfrage Fundortkataster NRW 
@LINFOS; https://linfos.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos, zu-

letzt abgerufen am 22.01.2024). Im Plangebiet und in der näheren Umgebung sind 

keine Vorkommen von planungsrelevanten Arten eingetragen. 

 

10.3 Abfrage Kiebitzerfassung  
Ergebnisse der Kiebitzerfassung 2021 (Originaldaten von Meyer & Sudmann und blau um-

randetes Plangebiet) 
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10.4 Fotodokumentation 

 

Blick über den Südost-Bereich des 
Plangebiets (Blickrichtung Süd) mit 
den Kulturen der Gartenpflanzen. 

 

Blick über den zentralen Bereich des 
Plangebiets (Blickrichtung Süd) mit 
den Kulturen der Gartenpflanzen. 

 

Blick über den Südwest-Bereich des 
Plangebiets (Blickrichtung Süd) mit 
den Kulturen der Gartenpflanzen. 
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Am Rande des Plangebiets liegen 
Ackerflächen (Blickrichtung Süd). 

 

 

 

 

10.5 Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll – 

A.) Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 

Allgemeine Angaben 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung): Errichtung eines Solarparks in Kalkar südlich 

der Römerstraße  

Plan-/Vorhabenträger (Name):  Solarpark Kalkarberg GbR 

In Kalkar soll südlich der Römerstraße auf einer bestehenden Ackerfläche ein Solarpark 

errichtet werden. Mögliche Wirkfaktoren sind Störwirkungen sowie Verlust von Lebens-

stätten durch Flächeninanspruchnahme. 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten 

die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Reali-

sierung des Vorhabens ausgelöst werden? 

  ja  nein 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

(unter Voraussetzung der unter den in den „Art-für-Art-Protokollen“ beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“: 

Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-

maßnahmen oder eines Risikomanagements)? 

  ja  nein 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“. – entfällt - 

 




